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Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exemplare ihrer Stellung

nahme zu dem im Betreff genannten Gesetz zur gefälligen Information. 

Der Präsident: 

~F 
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Im Vorfeld der Einführung des EURO in Österreich ist von einzelnen Unternehmervertretern der 
Wunsch geäußert worden, Währungsumstellungsgewinne steuerfrei zu belassen und Umstel
lungsverluste sehr wohl gewinnmindernd zu berücksichtigen. Die Bundeskammer für Arbeiter und 
Angestellte hat sich deutlich gegen solche mit der Systematik der Gewinnermittlung nicht verein
bare Begehrlichkeiten ausgesprochen. Der vorliegende Gesetzesentwurf geht von der Steuer
pflicht etwaiger Umstellungsgewinne aus, wobei er ein Optionsrecht hinsichtlich des Zeitpunkts der 
Besteuerung vorsieht. Die Besteuerung hat demnach im Wirtschaftsjahr 1998/1999 oder im Zeit
punkt der Realisation der Forderung zu erfolgen. Grundsätzlich spricht sich die Bundeskammer für 
Arbeiter und Angestellte gegen solche Optionsrechte im Steuerrecht aus; ein transparentes Steu
errecht muß an bestimmte Tatbestände bestimmte Rechtsfolgen knüpfen, die Option des Steuer
pflichtigen für eine bestimmte Rechtsfolge sollte dem Gewinnbesteuerungsrecht als Hoheitsrecht 
genauso fremd sein, wie sie zB dem Lohnsteuerrecht oder dem Beitragsrecht der Sozialversiche
rung fremd ist. Im konkreten Fall ist man freilich mit der historisch einmaligen Situation konfrontiert, 
daß eine internationale gemeinsame Währung in Österreich stufenweise eingeführt wird; in dieser 
Situation kann es theoretisch unterschiedliche Ansichten darüber geben, ab welchem Zeitpunkt 
man von einer "Realisation" eines Währungsumstellungsgewinns (-verlustes) sprechen kann. In
sofern erhebt in diesem Ausnahmefall die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte gegen das 
vorgesehene Optionsrecht keinen Einwand. Diese Zustimmung gilt aber nur unter der Pr"misse, 
daß die sonstigen steuerlichen Rahmenbedingungen (zB das Rückstellungsverbot de 2) so ge-
regelt bleiben wie das im Entwurf vorgesehen ist. 

Der PräsidenC ___ _ 
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